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§ 1

Feststellung des Haushaltsplans

Der diesem Gesetz als Anlage beige-
fügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr
2007 wird in Einnahme und Ausgabe auf

23 195 433 900 Euro

festgestellt.

§ 2

Produkthaushalt

(1) Nach § 7a der Hessischen Landes-
haushaltsordnung wird für ausgewählte
Organisationseinheiten ein leistungsbezo-
gener Haushalt (Produkthaushalt) aufge-
stellt.

(2) Der Produkthaushalt besteht aus ei-
nem Wirtschaftsplan, der sich in einen
Leistungsplan, einen Erfolgsplan und ei-
nen Finanzplan gliedert.

(3) Für jedes im Leistungsplan ausge-
wiesene Produkt wird ein gesondertes
Produktblatt mit ergänzenden Erläuterun-
gen erstellt.

(4) Die im Leistungsplan ausgewiesene
Anzahl oder Menge und die Produktab-
geltung stellen den Ermächtigungsrah-
men dar, der nicht überschritten werden
darf, soweit im Haushaltsplan nichts an-
deres bestimmt ist. Die nach Nr. 6.5 der
Vorläufigen Regelungen zu § 7a der Hes-
sischen Landeshaushaltsordnung (StAnz.
2004  S. 213 ff.) vorgesehene Deckungs-
fähigkeit gilt nicht für Förderprodukte.
Ausnahmen zu Satz 1und 2 bedürfen der
Zustimmung des Ministeriums der Finan-
zen.

(5) Der zur Finanzierung des Wirt-
schaftsplans veranschlagte kamerale Zu-
schuss stellt den Ermächtigungsrahmen
dar, der grundsätzlich nicht überschritten
werden darf.

(6) Die im Erfolgsplan ausgewiesenen
Aufwendungen sind gegenseitig de-
ckungsfähig, Mehrerträge verstärken die
Aufwendungen. Mindererträge führen
nicht zu einer Erhöhung der Produktab-
geltung. Aus laufenden Geschäften er-
zielte Jahresüberschüsse können mit Zu-
stimmung des Ministeriums der Finanzen
in eine Gewinnrücklage eingestellt wer-
den. Die Verwendung dieser Mittel für
Dauerverpflichtungen ist nicht zulässig.

§ 3

Umsetzungen, Deckungsfähigkeit, 
alternative Beschaffungs- und 

Errichtungsformen

(1) Mit Ausnahme der Ansätze für Ver-
sorgungsausgaben dürfen Personalausga-
benansätze innerhalb der Einzelpläne
und im Rahmen der Umsetzung des Ge-
setzes über den Abbau von Stellen in der
Landesverwaltung vom 18. Dezember
2003 (GVBl. I S. 513) durch das Ministeri-
um der Finanzen auch einzelplanüber-
greifend umgesetzt werden. Die Ermäch-
tigung des Ministeriums der Finanzen
umfasst auch Mittelumsetzungen von und
zu Landesbetrieben.

(2) Das Ministerium für Wirtschaft,
Verkehr und Landesentwicklung und das
Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum
und Verbraucherschutz können mit vor-
heriger Zustimmung des Ministeriums der
Finanzen Ansätze und Verpflichtungser-
mächtigungen in den Bereichen der Ge-
meinschaftsaufgaben „Verbesserung der
regionalen Wirtschaftsstruktur“ und „Ver-
besserung der Agrarstruktur und des Küs-
tenschutzes“ sowie die von der Verord-
nung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom
20. September 2005 über die Förderung
der Entwicklung des ländlichen Raumes
durch den Europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des ländlichen
Raums (ELER) betroffenen Ansätze und
Verpflichtungsermächtigungen in den
Einzelplänen 07 und 09 für gegenseitig,
andere Ansätze und Verpflichtungser-
mächtigungen zugunsten dieser Bereiche
für einseitig deckungsfähig erklären. So-
fern zur Umsetzung der Programme mit
Förderungen aus der ELER-Verordnung
zusätzliche Verpflichtungsermächtigun-
gen erforderlich werden, können diese
mit vorheriger Zustimmung des Ministeri-
ums der Finanzen im notwendigen Um-
fange eingegangen werden.

(3) Mit vorheriger Zustimmung des Mi-
nisteriums der Finanzen können Ansätze
sowie Verpflichtungsermächtigungen im
Einzelplan 18 als jeweils gegenseitig
deckungsfähig behandelt werden.

(4) Das Ministerium der Finanzen wird
ermächtigt, bei nachgewiesener Wirt-
schaftlichkeit im Haushalt veranschlagte
Investitionsmaßnahmen durch alternative
Beschaffungs- und Errichtungsformen
(wie öffentlich-private Partnerschaften,
Leasing- oder ähnliche Verträge) zu erset-
zen und die erforderlichen Verträge zu
schließen oder zu genehmigen. In diesen
Fällen können die veranschlagten Mittel
im laufenden Haushaltsjahr zur Absiche-
rung und Leistung der vertraglichen Ra-
ten verwendet werden.
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(5) Das Ministerium der Finanzen wird
ermächtigt, im Rahmen der Einführung
der Neuen Verwaltungssteuerung Perso-
nalmittel von den Einzelplänen nach Ka-
pitel 06 01 und Kapitel 06 16 in den Fäl-
len umzusetzen, in denen die Ressorts ih-
re Verpflichtungen zur Personalbeistel-
lung nicht oder nicht in vollem Umfang
erfüllen. § 50 der Hessischen Landeshaus-
haltsordnung findet insoweit keine An-
wendung.

§ 4

Leistungen des Bundes, 
Übertragbarkeit von Ausgaben

(1) Bei Maßnahmen, die eine Leistung
des Bundes vorsehen, gelten Ansätze und
Verpflichtungsermächtigungen im glei-
chen Verhältnis als gesperrt, in dem der
Bund seine Leistung mindert; § 41 der
Hessischen Landeshaushaltsordnung
bleibt unberührt.

(2) Übertragbare Ausgaben im Sinne
des § 19 Abs. 1 der Hessischen Landes-
haushaltsordnung sind die Ausgaben der
Hauptgruppen 7 und 8 des Gruppie-
rungsplans für den Haushalt des Landes
Hessen sowie die Ausgaben aus zweck-
gebundenen Einnahmen. In den Produkt-
haushalten kann mit Zustimmung des Mi-
nisteriums der Finanzen für veranschlag-
te, nicht getätigte Investitionen zur Fi-
nanzierung dieser Investitionen in den
Folgejahren die Ausgabenermächtigung
übertragen werden.

(3) Das Ministerium der Finanzen kann
in besonders begründeten Einzelfällen
die Übertragbarkeit von Ausgaben zulas-
sen, soweit Ausgaben für bereits bewillig-
te Maßnahmen noch im nächsten Haus-
haltsjahr zu leisten sind.

§ 5

Energieeinsparung, Informationstechnik

(1) Das Ministerium der Finanzen wird
ermächtigt, für Maßnahmen der Energie-
und Wassereinsparung in landeseigenen
Liegenschaften Vorfinanzierungen in An-
spruch zu nehmen, wenn die entstehen-
den Kosten (einschließlich Zins- und Til-
gungsaufwand) aus den erwarteten Ener-
gie- und Wassereinsparungen innerhalb
von 75 vom Hundert der technischen Le-
bensdauer der Installation refinanziert
werden können. Die Rückzahlung der
vorfinanzierten Beträge erfolgt aus den
bei Gruppe 517 veranschlagten Haus-
haltsansätzen.

(2) Die Mittel für Zwecke der Informa-
tionstechnik sind gesperrt, soweit sie für
nicht den erlassenen Standards entspre-
chende Maßnahmen eingesetzt werden
sollen. Das Ministerium der Finanzen
kann die Sperre aufheben.

§ 6

Institutionelle Förderungen, 
Übertragung von  Förderprogrammen

(1) Ansätze und Verpflichtungser-
mächtigungen für Zuwendungen im Sin-

ne des § 23 der Hessischen Landeshaus-
haltsordnung zur Deckung der gesamten
Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten
Teils der Ausgaben einer Stelle außerhalb
der Landesverwaltung (institutionelle För-
derung) sind gesperrt, solange ein Haus-
halts- oder Wirtschaftsplan nicht von dem
zuständigen Ministerium und dem Minis-
terium der Finanzen gebilligt ist. Das Mi-
nisterium der Finanzen kann die Sperre
aufheben.

(2) Das Ministerium der Finanzen
kann, soweit die Haushalts- oder Wirt-
schaftspläne nicht rechtzeitig zu Beginn
des jeweiligen Haushaltsjahres vorgelegt
werden können, in Abschlagszahlungen
zur Leistung unabweisbarer Ausgaben
einwilligen.

(3) Im Landeshaushalt veranschlagte
Förderprogramme können zur Abwick-
lung auf Externe übertragen werden. Das
Ministerium der Finanzen wird ermäch-
tigt, hieraus sich ergebende notwendige
Anpassungen im Haushaltsvollzug vorzu-
nehmen.

§ 7

Stellenbewirtschaftung, Personalmittel

(1) Abweichend von § 49 Abs. 3 der
Hessischen Landeshaushaltsordnung
kann jede Planstelle für Beamtinnen oder
Beamte, Richterinnen oder Richter sowie
jede Stelle für Angestellte und Arbeiterin-
nen oder Arbeiter mit mehreren Teilzeit-
beschäftigten besetzt werden. Daneben
können bei der Besetzung von Planstellen
für Beamtinnen oder Beamte, Richterin-
nen oder Richter sowie von Stellen für
Angestellte, Arbeiterinnen oder Arbeiter
Beschäftigte auf mehreren Stellen geführt
werden. Die Gesamtarbeitszeit je Stelle
darf nicht höher sein als die Arbeitszeit
einer vollbeschäftigten Kraft.

(2) Planstellen einer Besoldungsgruppe
können auch mit Beamtinnen oder Beam-
ten einer anderen Laufbahn mit gleichem
Endgrundgehalt besetzt werden. Über die
Änderung der Amtsbezeichnung ist im
nächsten Haushaltsplan zu entscheiden.

(3) Für die Besoldung der Professorin-
nen oder Professoren und der Hochschul-
leitung wird als Vergaberahmen festge-
legt, dass der Besoldungsdurchschnitt al-
ler Professorinnen und Professoren der
Besoldungsgruppen C 2 bis C 4 und W 2
bis W 3 einschließlich der Besoldung der
hauptberuflichen Präsidentinnen und Prä-
sidenten, Vizepräsidentinnen und Vize-
präsidenten und Kanzlerinnen und Kanz-
ler der Hochschulen an einer Fachhoch-
schule 68 000 Euro und an einer Univer-
sität oder Kunsthochschule 82 500 Euro
nicht übersteigen darf.

(4) Werden polizeidienstunfähige Be-
amtinnen oder Beamte des Polizeivoll-
zugsdienstes, die den gesundheitlichen
Anforderungen des Amtes einer anderen
Laufbahn genügen, im Dienst des Lan-
des weiterverwendet, so können sie auf
einer Planstelle des Eingangsamts einer
Laufbahn der jeweiligen Laufbahngruppe
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geführt werden. Gleiches gilt für Beam-
tinnen oder Beamte des Justizvollzugs-
dienstes, die im allgemeinen Vollzugs-
dienst tätig sind. Das Ministerium der Fi-
nanzen wird ermächtigt, zur Übernahme
von polizei- oder justizvollzugsdienst-
unfähigen Beamtinnen und Beamten
vorübergehend Angestelltenstellen in Be-
amtenstellen umzuwandeln.

(5) Die Stellenübersicht für Rechtsrefe-
rendare bei Kapitel 05 04 Titel 425 sowie
die Erläuterungen dazu sind verbindlich.

(6) Für im Haushaltsplan mit Personal-
vermittlungsstelle-Vermerk ausgebrachte
Planstellen und Stellen findet § 21 Abs. 1
und 3 der Hessischen Landeshaushalts-
ordnung Anwendung.

(7) Bei der Übernahme von an die Per-
sonalvermittlungsstelle gemeldeten Be-
schäftigten durch andere öffentliche Ar-
beitgeber, insbesondere Kommunen, kön-
nen die Personalkosten für die Dauer von
bis zu einem Jahr und mit Zustimmung
des Ministeriums der Finanzen auch für
einen längeren Zeitraum vom Land getra-
gen werden.

(8) Aus den veranschlagten Personal-
mitteln können bei der Vermittlung von
an die Personalvermittlungsstelle gemel-
detem Personal auch besitzstandswahren-
de Zulagen gezahlt werden.

§ 8

Umsetzung von Stellen

(1) Die Landesregierung wird ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Haushaltsaus-
schusses freie oder frei werdende Plan-
stellen und Stellen im Falle eines unab-
weisbaren, vordringlichen Personalbe-
darfs in andere Kapitel desselben Einzel-
plans oder in andere Einzelpläne umzu-
setzen und, soweit es notwendig ist,
gleichzeitig umzuwandeln. Über den wei-
teren Verbleib der umgesetzten Planstel-
len und Stellen ist im nächsten Haushalts-
plan zu entscheiden. § 50 der Hessischen
Landeshaushaltsordnung bleibt un-
berührt.

(2) Die Ministerien werden ermächtigt,
im Rahmen der dezentralen Veranschla-
gung der Personalausgaben Planstellen,
Stellen und Leistungen innerhalb des Ein-
zelplans umzusetzen. § 50 der Hessischen
Landeshaushaltsordnung findet insoweit
keine Anwendung. Dies gilt nicht für Um-
setzungen in das Ministeriumskapitel.

(3) Das Ministerium der Finanzen wird
ermächtigt, höherwertige Planstellen und
Stellen, auf denen an die Personalvermitt-
lungsstelle gemeldete Beschäftigte ge-
führt werden, in andere Einzelpläne um-
zusetzen, wenn dort in gleicher Anzahl
niedrigerwertige Planstellen und Stellen
der gleichen Laufbahn in Abgang gestellt
werden. Gleichzeitig sind bei den umge-
setzten Stellen personengebundene Ver-
merke „künftig umzuwandeln“ auszu-
bringen. Dies gilt abweichend von Abs. 2
Satz 3 auch für Umsetzungen in das
Ministeriumskapitel. § 50 der Hessischen

Landeshaushaltsordnung findet insoweit
keine Anwendung.

§ 9

Anpassung an Besoldungs- und 
Tarifrecht, Altersteilzeit

(1) Die Landesregierung wird ermäch-
tigt, haushaltsrechtliche Maßnahmen zu
treffen, die sich aus der Anpassung an
das Besoldungsrecht, an andere gesetzli-
che Bestimmungen oder an das Tarifver-
tragsrecht zwingend ergeben, insbeson-
dere die Stellenpläne und Stellenüber-
sichten zu ergänzen sowie Planstellen
und Stellen umzuwandeln. Über den wei-
teren Verbleib dieser Planstellen und
Stellen ist im nächsten Haushaltsplan zu
entscheiden.

(2) Zur Umsetzung der Altersteilzeitar-
beit ist das zuständige Ministerium er-
mächtigt, auf der Grundlage der von der
Landesregierung erlassenen näheren Be-
stimmungen für Altersteilzeitkräfte Alters-
teilzeitplanstellen und Stellen mit dem
Vermerk „künftig wegfallend“ zu schaf-
fen.

(3) Bei Besoldungserhöhungsgesetzen
sind das Ministerium der Finanzen und
das Ministerium des Innern und für Sport
ermächtigt, bereits vor Verabschiedung
des Gesetzes Abschlagszahlungen auf die
im Gesetzentwurf vorgesehenen Er-
höhungsbeträge zu leisten.

§ 10

Leerstellen

(1) Das zuständige Ministerium wird
ermächtigt, Leerstellen mit dem Vermerk
„künftig wegfallend“ auszubringen für

1. Beamtinnen und Beamte, Richterinnen
und Richter, die unter Wegfall der
Dienstbezüge bei einem anderen
Dienstherrn verwendet werden,

2. Bedienstete, die als Abgeordnete in
den Bundestag, in den Hessischen
Landtag oder in das Europäische Par-
lament gewählt sind,

3. Bedienstete, die für eine vorüberge-
hende Tätigkeit in öffentlichen zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen
Einrichtungen oder in den Entwick-
lungsländern beurlaubt werden,

4. Beamtinnen und Beamte, die als Rich-
terinnen oder Richter kraft Auftrags zu
einem hessischen Gericht, und Richte-
rinnen und Richter, die zu einer hessi-
schen Verwaltungsbehörde abgeord-
net werden,

5. Beamtinnen und Beamte, die nach 
§ 85a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 oder nach 
§ 85f des Hessischen Beamtengeset-
zes, oder Richterinnen und Richter, die
nach § 7a Abs. 1 Nr. 2 oder nach § 7b
des Hessischen Richtergesetzes beur-
laubt werden,

6. Angestellte, Arbeiterinnen und Arbei-
ter, die nach § 50 Abs. 1 des Bundes-
Angestelltentarifvertrages oder nach 
§ 55 Abs. 1 des Manteltarifvertrages
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für Arbeiterinnen und Arbeiter des
Bundes und der Länder in entspre-
chender Anwendung des § 85a des
Hessischen Beamtengesetzes beur-
laubt werden, 

7. Angestellte, Arbeiterinnen und Arbei-
ter, deren Arbeitsverhältnis nach § 59
Abs. 1 des Bundes-Angestelltentarif-
vertrages oder nach § 62 Abs. 1 des
Manteltarifvertrages für Arbeiterinnen
und Arbeiter des Bundes und der Län-
der wegen der Gewährung einer Rente
auf Zeit ruht,

8. die Dauer der Elternzeit, wenn von der
Möglichkeit zur Beschäftigung von
Vertretungs- und Aushilfskräften aus
besonderen Gründen kein Gebrauch
gemacht werden kann,

9. Beamtinnen und Beamte, Richterinnen
und Richter, die durch Beendigung ei-
nes Beamtenverhältnisses auf Probe
oder auf Zeit nach §§ 19a und 19b des
Hessischen Beamtengesetzes wieder in
ihr früheres Amt zurücktreten, wenn
keine freie Planstelle dieser Besol-
dungsgruppe zur Verfügung steht.

(2) Werden die Bediensteten wieder im
Landesdienst verwendet, sind sie in eine
freie oder in die nächste frei werdende
Stelle bei ihrer Verwaltung einzuweisen;
mit der Einweisung fällt die Leerstelle
weg. Bis zur Einweisung in eine freie
Stelle sind sie auf der Leerstelle zu
führen.

§ 11

Über- und außerplanmäßige Ausgaben,
Vorfinanzierungen

(1) Wird infolge eines unvorhergesehe-
nen und unabweisbaren Bedürfnisses ei-
ne überplanmäßige oder außerplanmäßi-
ge Ausgabe erforderlich (Art. 143 der
Verfassung des Landes Hessen), so be-
darf es eines Nachtragshaushalts nicht,
wenn die Mehrausgabe im Einzelfall ei-
nen Betrag von fünf Millionen Euro nicht
überschreitet oder rechtliche Verpflich-
tungen, Rechtsansprüche aus Gesetz oder
Tarifvertrag zu erfüllen sind oder soweit
Ausgabemittel von anderer Seite zweck-
gebunden zur Verfügung gestellt werden.
Für überplanmäßige und außerplanmäßi-
ge Verpflichtungsermächtigungen gilt
Entsprechendes, wenn die voraussichtlich
kassenwirksam werdenden Jahresbeträge
insgesamt einen Betrag von fünf Millio-
nen Euro nicht überschreiten.

(2) Mit vorheriger Zustimmung des Mi-
nisteriums der Finanzen können Zuwei-
sungen der Europäischen Union bei ge-
meinsam finanzierten Förderprogrammen
vorfinanziert werden, wenn entsprechen-
de Förderzusagen der Europäischen Uni-
on vorliegen. Gleiches gilt für Zuweisun-
gen des Bundes zum Ausgleich der Belas-
tungen der kommunalen Gebietskörper-
schaften nach dem Kommunalen Options-
gesetz vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 2014).
Hierdurch bedingte, nicht durch Einnah-
men im laufenden Haushaltsjahr gedeck-
te Mehrausgaben sind als Vorgriffe nach

§ 37 Abs. 6 der Hessischen Landeshaus-
haltsordnung nachzuweisen.

(3) Der Betrag für die nach § 37 Abs. 4
der Hessischen Landeshaushaltsordnung
dem Landtag vierteljährlich mitzuteilen-
den über- und außerplanmäßigen Ausga-
ben wird auf 50 000 Euro festgesetzt.

§ 12

Veräußerung und Überlassung von 
Vermögensgegenständen

(1) Abweichend von § 63 Abs. 2 der
Hessischen Landeshaushaltsordnung wird
das Ministerium der Finanzen ermächtigt,
die Veräußerung zur Erfüllung der Aufga-
ben des Landes weiterhin benötigter Ver-
mögensgegenstände zuzulassen, wenn
auf diese Weise die Aufgaben des Landes
nachweislich wirtschaftlicher erfüllt wer-
den können. § 64 der Hessischen Landes-
haushaltsordnung bleibt unberührt.

(2) Das Ministerium der Finanzen kann
abweichend von § 63 Abs. 3 der Hessi-
schen Landeshaushaltsordnung in Einzel-
fällen gestatten, dass landeseigene
Grundstücke in Gebieten, die die Voraus-
setzung für die Durchführung von Sanie-
rungsmaßnahmen nach den §§ 136 bis
164 oder von städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahmen nach den §§ 165 bis
171 des Baugesetzbuches in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
5. September 2006 (BGBl. I S. 2098), erfül-
len, auch ohne eine entsprechende förm-
liche Festlegung des Gebiets oder der
Förderung der Maßnahme zum Grund-
stückswert an die Gemeinde veräußert
werden, wenn sich diese zur Durch-
führung der beabsichtigten städtebauli-
chen Maßnahmen auf dem Grundstück
innerhalb von fünf Jahren verpflichtet.
Bei der Ermittlung des Grundstückswer-
tes bleiben Veränderungen des Wertes,
die durch die Sanierungs- oder Entwick-
lungsmaßnahmen hervorgerufen werden,
unberücksichtigt.

(3) Abweichend von § 63 Abs. 3 der
Hessischen Landeshaushaltsordnung wird
zugelassen, dass von staatlichen Einrich-
tungen im Bereich der Datenverarbeitung
entwickelte oder erworbene Programme
unentgeltlich an Stellen der öffentlichen
Verwaltung abgegeben werden können,
soweit Gegenseitigkeit besteht.

(4) Das Ministerium der Finanzen kann
abweichend von § 63 Abs. 3 der Hessi-
schen Landeshaushaltsordnung mit Zu-
stimmung des Haushaltsausschusses zu-
lassen, dass Schloss- und Burgruinen so-
wie nicht für betriebliche Zwecke
benötigte Kulturdenkmäler auf Staats-
domänen unter Wahrung denkmalpflege-
rischer Belange an Fördervereine, deren
Zweck die Trägerschaft und der Erhalt
von Kulturdenkmälern ist, oder an Ge-
meinden unter dem vollen Wert bis zu ei-
nem Anerkennungsbetrag veräußert wer-
den.

(5) Abweichend von § 63 Abs. 3 der
Hessischen Landeshaushaltsordnung wird
gestattet, dass Gemeinden und Landkrei-
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sen für die Durchführung von Wahlen
Dienstgebäude des Landes unentgeltlich
überlassen werden dürfen, sofern diesen
keine geeigneten Einrichtungen zur Ver-
fügung stehen.

§ 13

Kreditaufnahme und -tilgung

(1) Das Ministerium der Finanzen wird
ermächtigt, die im Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2007 vorgesehenen Kredite
aufzunehmen. Die Kreditaufnahme er-
folgt grundsätzlich in Euro. In anderen
Währungen ist die Kreditaufnahme nur in
Verbindung mit einem Währungssiche-
rungsgeschäft zulässig.

(2) Das Ministerium der Finanzen wird
ermächtigt, die im Städtebau (Einzel-
plan 07) gewährten Vorauszahlungen des
Bundes, soweit sie in Darlehen umgewan-
delt werden, als Kredit anzunehmen. So-
weit der Bund im Laufe des Haushaltsjah-
res 2007 über die im Haushaltsplan vor-
gesehenen Beträge hinaus weitere Mittel
für den Wohnungsbau und Städtebau
(Einzelplan 07) als Kredit zur Verfügung
stellt, darf das Ministerium der Finanzen
auch diese Mittel annehmen.

(3) Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme
ist nach der Kassenlage, den jeweiligen
Kapitalmarktverhältnissen und gesamt-
wirtschaftlichen Erfordernissen zu bestim-
men.

(4) Mehreinnahmen aus dem Steuer-
aufkommen sind zur zusätzlichen Schul-
dentilgung, zur Verminderung des Kredit-
bedarfs oder zur Bildung von Rücklagen
zur Deckung von Ausgaberesten und an-
deren Verpflichtungen zu verwenden, so-
weit sie nicht zur Deckung unabweisba-
rer Mehrausgaben im Haushaltsjahr 2007
benötigt werden. Zur Begrenzung der
Neuverschuldung können Rücklagen auf-
gelöst werden.

(5) Das Ministerium der Finanzen wird
ermächtigt, Kredite vorzeitig zu tilgen
und zusätzliche Tilgungsausgaben aus
kurzfristigen Krediten zu leisten. Die Kre-
ditermächtigungen nach Abs. 1 bis 3 er-
höhen sich entsprechend. Das Ministeri-
um der Finanzen wird ermächtigt, im
Rahmen der Kreditfinanzierungen Verein-
barungen zur Steuerung von Zinsände-
rungsrisiken sowie zur Optimierung der
Kreditkonditionen (Derivate) für beste-
hende Schulden, die laufende Kreditauf-
nahme des Haushaltsjahres sowie für An-
schlussfinanzierungen von Krediten zu
treffen, die in einem Zeitraum von zehn
Jahren fällig werden. Der Bezug eines
Derivatgeschäftes auf mehrere Kreditge-
schäfte ist zulässig.

(6) Die Inanspruchnahme der nach 
§ 18 Abs. 3 der Hessischen Landeshaus-
haltsordnung fortgeltenden Ermächtigung
zur Aufnahme von Krediten wird auf jähr-
lich 500 Millionen Euro begrenzt.

(7) Die Hessische Zentrale für Daten-
verarbeitung wird ermächtigt, im Haus-
haltsjahr 2007 Kredite bis zur Höhe von
acht Millionen Euro aufzunehmen.

§ 14

Garantien und Bürgschaften

(1) Das Ministerium der Finanzen wird
ermächtigt, zur Durchführung dringender
volkswirtschaftlich gerechtfertigter Auf-
gaben im Haushaltsjahr 2007 Garantien
und Bürgschaften bis zum Betrag von 300
Millionen Euro zulasten des Landes zu
übernehmen.

(2) Das Ministerium der Finanzen wird
ermächtigt, im Rahmen der sozialen
Wohnraumförderung einschließlich der
Modernisierung und Instandsetzung von
Wohngebäuden und des Erwerbs von Be-
standsimmobilien, insbesondere durch
kinderreiche Familien, Schwellenhaus-
halte und schwerbehinderte Menschen,
Bürgschaften im Haushaltsjahr 2007 bis
zu einem Betrag von 35 Millionen Euro zu
bewilligen und zu übernehmen. Das Mi-
nisterium der Finanzen wird außerdem
ermächtigt, im Haushaltsjahr 2007 Bürg-
schaften, die in früheren Haushaltsjahren
für denselben Zweck im Rahmen des fest-
gelegten Bürgschaftsrahmens bewilligt
wurden, endgültig zu übernehmen.

(3) Das Ministerium der Finanzen wird
ermächtigt, im Haushaltsjahr 2007 zur
Förderung dringender Neu- und Umbau-
maßnahmen genehmigter, nach dem Er-
satzschulfinanzierungsgesetz vom 6. De-
zember 1972 (GVBl. I S. 389, 1973 I S. 90),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21. März 2002 (GVBl. I S. 64), beihilfebe-
rechtigter Privatschulen (Ersatzschulen)
Bürgschaften bis zum Betrag von 2,5 Mil-
lionen Euro zu übernehmen.

(4) Das Ministerium der Finanzen wird
ermächtigt, im Haushaltsjahr 2007 bis zur
Höhe von 5,88 Millionen Euro Garantien
zu übernehmen, die sich aus dem Um-
gang mit radioaktiven Stoffen nach dem
Atomgesetz in der Fassung vom 15. Juli
1985 (BGBl. I S. 1566), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 12. August 2005 (BGBl. I
S. 2365), als notwendig erweisen.

(5) Das Ministerium für Wissenschaft
und Kunst wird ermächtigt, zur Absiche-
rung der den hessischen Landesmuseen
und Landesausstellungen, der Verwal-
tung der Staatlichen Schlösser und Gär-
ten sowie dem Landesamt für Denkmal-
pflege Hessen überlassenen Leihgaben,
an denen ein besonderes Landesinteresse
besteht, Garantien bis zur Höhe von ins-
gesamt 200 Millionen Euro zu überneh-
men. In Anspruch genommene Ermächti-
gungen aus Vorjahren sind anzurechnen.
Durch Rückgabe von Leihgaben erlosche-
ne Garantien können erneut in Anspruch
genommen werden.

§ 15

Kassenkredite

Das Ministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, im Haushaltsjahr 2007 zur Ver-
stärkung der Betriebsmittel kurzfristige
Kredite (Kassenkredite) bis zur Höhe von
acht vom Hundert des in § 1 festgestellten
Betrages aufzunehmen. Über diesen Be-
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trag hinaus kann das Ministerium der Fi-
nanzen vorübergehend weitere Kassen-
kredite aufnehmen, soweit es von der
Kreditermächtigung nach § 13 Abs. 1 kei-
nen Gebrauch macht.

§ 16

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2007
in Kraft.
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Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 18. Dezember 2006

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r

K o c h d e r  F i n a n z e n

We i m a r
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– – – – –

44.700 17.400 14.300 11.700 1.300

223.792.700 152.522.000 57.760.000 12.010.700 1.500.000

16.133.500 15.263.500 870.000 – –

3.675.000 3.675.000 – – –

32.723.000 20.100.000 12.623.000 – –

252.539.000 108.101.000 83.334.000 49.654.000 11.450.000

70.054.000 51.125.000 13.679.000 4.850.000 400.000

114.824.000 52.603.000 28.977.000 16.373.000 16.871.000

– – – – –

– – – – –

151.871.200 69.771.200 35.550.000 29.550.000 17.000.000

447.780.000 84.780.000 93.700.000 101.000.000 168.300.000

460.527.000 264.868.000 135.225.000 53.034.000 7.400.000

1.773.964.100 822.826.100 461.732.300 266.483.400 222.922.300

01 Hessischer Landtag  . . . . . . . . . . . . . .

02 Hessischer Ministerpräsident  . . . . . .

03 Hessisches Ministerium des Innern
und für Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

04 Hessisches Kultusministerium . . . . . .

05 Hessisches Ministerium der Justiz  . .

06 Hessisches Ministerium der Finan-
zen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

07 Hessisches Ministerium für Wirtschaft,
Verkehr und Landesentwicklung . . . . .

08 Hessisches Sozialministerium  . . . . . .

09 Hessisches Ministerium für Umwelt,
ländlichen Raum und Verbraucherschutz

10 Staatsgerichtshof  . . . . . . . . . . . . . . . .

11 Hessischer Rechnungshof  . . . . . . . . .

15 Hessisches Ministerium für Wissen-
schaft und Kunst . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 Allgemeine Finanzverwaltung  . . . . .

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen

Insgesamt:

Haushaltsplan 2007
Teil I - Haushaltsübersicht

B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne 
und deren Inanspruchnahme

Verpflichtungs- von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden
Epl. Bezeichnung ermächtigung

2007 2008 2009 2010 spätere Jahre

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Gesamtplan 2007

Teil II Finanzierungsübersicht

(Mio. EUR)

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Ausgaben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.552,3
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt,
Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines
kassenmäßigen Fehlbetrags, haushaltstechnische Verrech-
nungen)

2. Einnahmen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.525,6
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen
aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen,
haushaltstechnische Verrechnungen)

3. Finanzierungssaldo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 1.026,7

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826,4
1.1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.772,8
1.2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.946,4

2. Abwicklung der Vorjahre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3
2.1. Einnahmen aus Überschüssen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3
2.2. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –

3. Rücklagenbewegung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199,9
3.1. Entnahmen aus Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297,3
3.2. Zuführungen an Rücklagen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97,4

4. Haushaltstechnische Verrechnungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –
4.1. Einnahmenseite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599,4
4.2. Ausgabenseite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599,4

5. Finanzierungssaldo (Saldo 1. bis 4.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.026,7
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(Mio. EUR)
A. Kredite am Kreditmarkt

I. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.772,8

II. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.946,4

1. Darlehen der Sozialversicherungsträger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

2. Anleihen, Landesschatzanweisungen, Obligationen, 
Schuldscheindarlehen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.946,4

3. Tilgung übernommener Darlehensverpflichtungen  . . . . . . . . . . . . . . . . –

4. Sonstige Tilgungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –

III. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826,4

B. Kredite im öffentlichen Bereich

I. Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –

Förderung des Sozialen Wohnungsbaus (Kap. 07 75 – 311)  . . . . . . . . . . . . –

II. Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich  . . . . . . . . . . . . . . 44,0

Darlehen des Bundes für den Wohnungsbau (Kap. 17 01 – 581 01)  . . . . . . 44,0

III. Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 44,0

Gesamtplan 2007

Teil III Kreditfinanzierungsplan
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